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Bericht 

des Finanz- und Budget~usschusses. 

über die Regierungsvorlage (481 der Beila­
gen): Bundesgesetz über Maßnahmen zur Vor­
beugung und Beseitigung von Katastrophen-

schäden (Katastrophenfondsgesetz 1985) 

Anlaß für den vorliegenden" Gesetzentwurf 
waren die Befristung einiger Bestimmungen im 
Katastrophenfondsgesetz und das Auslaufen 
des geltenden Finanzausgleichsgesetzes mit 
31. Dezember 1984 sowie die zahlreichen wieder­
holt geänderten und daher unübersichtlich gewor­
denen Bestimmungen. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt die bisher 
bewährten Bestimmungen des auslaufenden Kata­
strophenfondsgesetzes und behält bei, daß nur 
außergewöhnliche Schäden durch Naturkatastro­
phen zu berücksichtigen sind. Darunter werden 
auch weiterhin solche Schäden zu verstehen sein, 
die in ihrer Breitenwirkung über den Kreis einzel­
ner Schadenfälle hinausgehen und mit deren Ein­
tritt erfahrungsgemäß nicht in kurzen regelmäßi­
gen Intervallen gerechnet werden muß. Bei Scha­
denfällen im Vermögen physischer und juristischer 
Personen mit Ausnahme von Gebietskörperschaften 
muß darüber hinaus auch die katastrophale Wir­
kung in deren Bereich eingetreten sein. Eine Aus­
weitung des Schadenkatalogs, wie von verschiede­
ner Seite angeregt, muß nicht zuletzt auch aus bud­
getären Gründen unberücksichtigt bleiben (zB die 
Einbeziehung von Umweltschäden, wie insbeson­
dere Grundwasserverseuchungen größeren Ausma­
ßes, bei denen ein Verursacher nicht gefunden oder 
herangezogen werden kann). 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt ferner die ein­
schlägigen Bestimmungen des jeweiligen Finanz­
ausgleichsgesetzes, jedoch mit der Einschränkung, 
daß die AufZählung der zu berücksichtigenden 
Schäden im Gesetz eine taxative ist. Es wurde 
daher der Schadenkatalog (Sclineedruck, Berg­
stürze, Orkan) um "Hagelschäden" erweitert. Dies 
allerdings unter der Voraussetzung, daß sie nicht 

unter zumutbaren Bedingungen für den einzelnen, 
also subjektiv gesehen, versicherungsfähig gewesen 
sind. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
5. Dezember ·1984 in Verhandlung genommen. In 
der Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Dr. Sc h ü s sei, Dr. 
Ve s el s k y, G r a b her - Me y e r, La f er, 
Dipl.-Ing. F I i c k er, Dr. Fe u rs t ein und 
Te s chi sowie der Bundesminister für Finanzen 
Dkfm. Dr. V r a n i t z k y das Wort. 

Im Zuge der Debatte stellten die Abgeordneten 
Dr. Ve sei s k y, Dr. Fe urs te i n und G r a b -
her - M e y e reinen Abänderungsantrag, der wie 
folgt begründet war: 

Es wird dem im Begutachtungsverfahren vorge­
brachten Wunsch einzelner Länder Rechnung 
getragen, daß im Hinblick auf die Höhe der Reser­
vemittel des Fonds die Beitragsleistungen des Fonds 
im § 3 Abs. 1 Z 2 zu erhöhen sind. Die Anhebung 
erfolgt von bisher 50 vH der Beihilfe des Landes 
auf 60 vH für Schadenfälle, die nach dem Katastro­
phenfondsgesetz 1966 und gemäß § 21 Abs. 2 FAG 
1979 beim Bundesministerium für Finanzen am 
31. Dezember 1984 noch anhängig sind, doch 
bleibt die Leistung des Fonds mit 50 vH unverän~ 
dert: 

Ferner brachte der Abgeordnete L a fe reinen 
Abänderungsantrag betreffend § 3 Abs. 1 Z 2 im 
Artikel I ein. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des Abänderungsantrages 
Dr. Ve sei s k y, Dr. Fe urs t ein und G r a b -
her -M e y e r mit Stimmeneinhelligkeit ange~ 
nommen. Der Abänderungsantrag des Abgeordne­
ten La f e-r fand nicht die Zustimmung der Aus­
schußmehrheit. 
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2 493 der Beilagen 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fihanz­
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (481 der Beilagen) mit 

den a n g e s chI 0 s sen e n A b ä n der u n gen • / 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. / • 

Wien, 1984 12 OS 

pfeifer 

Berichterstatter 

Mühlbacher 

Obmann 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 481 der Beilagen 

1. Im § 3 Abs. 1 Z 2 hat der letzte Satz zu lauten: 

"Die Fondsmittel dürfen im einzelnen Schadenfall 
60 vH der Beihilfe des Landes nicht übersteigen." 

2. Dem § 4 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Fondsmittel dürfen jedoch im einzelnen Scha­
denfall SO vH der Beihilfe des Landes nicht über­
steigen." 
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